
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2003/9/9 11Os76/03,
3Ob51/20a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.2003

Norm

GmbHG §84 Abs1 Z4

StGB §156

StGB §161

StGB §309 Abs2

Rechtssatz

Trotz Au7ösung der GmbH mit Konkurserö9nung (§ 84 Abs 1 Z 4 GmbHG) und dadurch bedingtem Verlust der

rechtlichen Verfügungsbefugnis des Geschäftsführers über das Gesellschaftsvermögen, welche auf den

Masseverwalter übergeht, behält der Geschäftsführer im Übrigen seine Organstellung, welche nach dem klaren

Wortlaut des § 309 Abs 2 StGB ungeachtet allfälliger Beschränkungen allein für die strafrechtliche Haftung nach § 156

iVm mit §§ 161 Abs 1 und 309 Abs 2 StGB maßgebend ist.
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